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RS UVS Kärnten 1998/09/22 KUVS-
669/3/98
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.09.1998

Rechtssatz

Verantwortet sich der Beschuldigte damit, daß Gegenstand seiner Geschäftsbeziehung zum ausländischen

Unternehmen und Arbeitgeber des A der Verkauf von verschiedenen Fleischwaren ab Werk ist, und der ausländische

Vertragspartner den Kaufgegenstand selbst abholt, kann nicht davon gesprochen werden, daß das Unternehmen des

Beschuldigten irgendwelche Arbeitsleistungen eines Ausländers in Anspruch nimmt. Daran ändert auch der Umstand

nichts, daß dem ausländischen Vertragspartner im Rahmen der Geschäftsbeziehung durch den inländischen

Beschuldigten auch das Transportmittel ohne Lenker überlassen wurde. (Einstellung des Verfahrens)

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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